
Informationsschreiben zur EEG-Umlage auf die Eigenversorgung 
 
 

Sehr geehrter Anlagenbetreiber, 
 

als Verteilnetzbetreiber wurden wir vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, die EEG-Umlage von 

Ihnen als Eigenversorger einzuziehen und die erhaltenen Zahlungen an die Übertragungs-

netzbetreiber weiterzuleiten.  
 

Nicht verantwortlich ist der Verteilnetzbetreiber insbesondere 

 für Anlagen, aus denen ganz oder teilweise dritte Personen beliefert werden und  

 für Anlagen, an Abnahmestellen, an denen die EEG-Umlage nach der Besonderen Aus-

gleichsregelung nach §§ 63 – 69 oder § 103 EEG begrenzt ist (z. B. stromkosteninten-

sive Unternehmen oder Schienenbahnen) 

 

Bitte wenden Sie sich für solche Fälle an den für Sie zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 

Tennet TSO GmbH, Bernecker Str. 70 in 95448 Bayreuth, Tel.Nr. 0921/50740-4589 

 

Ausnahmen von der EEG-Umlagepflicht ergeben sich zudem aufgrund von § 61 Abs. 2 EEG 

2014 sowie für Bestandsanlagen im Sinne des § 61 Abs. 3 und 4 EEG 2014. 
 

Als Ihr zuständiger Verteilnetzbetreiber sind wir gesetzlich verantwortlich für die Abwick-

lung der EEG-Umlage für den in Ihrer Stromerzeugungsanlage erzeugten und von Ihnen im un-

mittelbaren räumlichen Zusammenhang ohne Netzdurchleitung selbst verbrauchten Strom („Ei-

genversorgung“). Laut der gesetzlichen Neuregelung müssen Sie als Eigenversorger ab dem 

01.08.2014 für diesen Stromverbrauch grundsätzlich gemäß § 61 Abs. 1 EEG 2014 die volle 

EEG-Umlage zahlen. Unter der Voraussetzung, dass Sie sich aus EEG-Anlagen oder hocheffi-

zienten KWK-Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 % ver-

sorgen, müssen Sie nur eine verringerte EEG-Umlage zahlen (30 % im Jahr 2015, für 2016 35 

% und ab 2017 40 % der EEG-Umlage).  
 

Bitte beachten Sie, dass eine Inanspruchnahme dieser verringerten EEG-Umlage nur unter 

der Voraussetzung möglich ist, dass Sie fristgemäß Ihren Mitteilungspflichten nachkommen. 

Andernfalls erhöht sich die zu zahlende EEG-Umlage auf 100 %.  

 

Sämtlicher eigenverbrauchter Strom muss des Weiteren gemäß § 61 Abs. 6 EEG 2014 mit ge-

eichten Messeinrichtungen erfasst werden. 

Weiterführende Informationen finden Sie in der BDEW-Anwendungshilfe zur EEG-Umlage nach 

dem EEG 2014 und im Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Eigenversorgung. 
 

Wir möchten Sie bitten, den beiliegenden Fragebogen zur Eigenversorgung bis zum <Datum> 

auszufüllen und an uns zurückzusenden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gemeindewerke Neuendettelsau 

 

 


